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Sitzungstermin
TOP Ein Für Geg Ent Bemerkungen

Ausschuss für Stadtentwicklung 04.07.2018

Betreff:

Bebauungsplan 01-13/II „Rödlinghausen/Eichholzer Weg“, 6. (beschleunigte) Änderung
Ortsteil: Detmold Nord
Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt

I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes 01-13/II „Rödlinghausen/Eichholzer Weg“, 6. (beschleunigte) Änderung
Ortsteil: Detmold Nord
Änderungsgebiet: nördlich der Blomberger Straße

II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach §
2 (4) BauGB anzuwenden.

Das Verfahren wird der Prioritätenstufe IV zugeordnet.

Der Flurkartenauszug mit der verbindlichen Grenzdarstellung hing im Sitzungssaal aus.

Sachdarstellung / Begründung:

Mit Schreiben vom 16.05.2018 stellt der Grundstückseigentümer der Grundstücke Gemarkung Detmold
Nord, Flur 39, Flurstücke 139 (teilw.) und 140 einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Änderung
des Bebauungsplanes 01-13/II „Rödlinghausen/Eichholzer Weg“.
Ziel der Änderung soll sein, dass in der „zweiten Reihe“ der beiden Flurstücke eine Bebauung ermöglicht
werden kann. So sollen einmal ein Gebäude mit drei Wohneinheiten (Flurstück 139) und ein Gebäude mit
fünf Wohneinheiten (Flurstück 140) gebaut werden. Der bereits bestehende und direkt an der Blomberger
Straße liegende Parkplatz auf dem Flurstück 139 soll für diese Zwecke erweitert werden.

Der rechtskräftige Bebauungsplan 01-13/II „Rödlinghausen/Eichholzer Weg“ (Rechtskraft am 11.09.1971)
setzt für die o. g. Flurstücke ein Allgemeines Wohngebiet in offener Bauweise und zwei zwingende
Vollgeschosse fest. Es sind zudem nur Einzelhäuser zulässig.

Bei Betrachtung des rechtskräftigen Bebauungsplanes fällt jedoch auf, dass das Baufenster auf dem
Flurstück 139 nicht so tief festgesetzt ist, wie auf den benachbarten Grundstücken, bzw. auf sämtlichen
entlang der Blomberger Straße gelegenen Grundstücken.
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Diese planerische Festsetzung resultiert daraus, dass seinerzeit bei der Aufstellung des Bebauungsplanes
01-13II „Rödlinghausen/Eichholzer Weg“ eine verkehrliche Erschließung der hinteren Grundstücksbereiche
entlang der Blomberger Straße optional möglich gehalten werden sollte. Hierfür wurde das Flurstück 139
gewählt und dieses komplett von einem Baufenster frei gehalten. Als ersichtlich wurde, dass diese
Erschließung nicht mehr von Nöten sein wird, ist im Rahmen der 2. (vereinfachten)
Bebauungsplanänderung (Rechtskraft am 26.06.1985) die Bebauung im vorderen Grundstücksbereich
ermöglicht worden. Der damalige Grundstücksbesitzer verzichtete auf eigenen Wunsch auf ein tieferes
Baufeld.

Des Weiteren fällt auf, dass die Baugrenze der Grundstücke östlich des Flurstücks 139 nicht so tief in das
Grundstück hineinragt, wie westlich des Flurstücks 139. Die auf den östlich angrenzenden Grundstücken
befindlichen Gebäude in zweiter Reihe ragen teilweise deutlich über die bestehende Baugrenze hinaus und
erreichen so eine bauliche Tiefe wie die westlich gelegenen Grundstücke. Hier sind in der Vergangenheit
Befreiungen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren erteilt worden.

Aus städtebaulicher Sicht gibt es heute also keinen Grund mehr, auf den Flurstücken 139 und 140 eine
bauliche Tiefe analog zu den benachbarten Grundstücken zu verweigern. Hierbei gilt es zu betonen, dass
wie im Antrag formuliert, die Festsetzungen für die Bebauungsplanänderung analog zu den Festsetzungen
des rechtskräftigen Bebauungsplanes sein sollen.
Der Antragsteller hat ein externes Planungsbüro beauftragt.

Die Verwaltung empfiehlt somit dem Ausschuss für Stadtentwicklung, einen Aufstellungsbeschluss zu
fassen, um in das bauleitplanerische Verfahren starten zu können.

Auswirkungen für den städtischen Haushalt :

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein lfd. Jahr Folgejahre

Ergebnisplan/-rechnung
Im Budget enthalten

Ertrag
Aufwand 2.500,- € *

Finanzplan/-rechnung
Im Budget enthalten

Einzahlung
Auszahlung 2.500,- € *

* = geschätzter Verwaltungsaufwand für das Bebauungsplanverfahren; (nicht refinanzierbare) Verwaltungstätigkeiten

Der Bürgermeister
i. V.

Hilker

Anlage
Übersichtsplan
Auszug aus der Liegenschaftskarte
Schreiben des Antragstellers mit Anlagen


















